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B E K A N N T M A C H U N G 

 

 

Am Dienstag, den 09.03.2021, 19:00 Uhr findet in der Halle des TUS Flomersheim, 

Jahnstraße 16, 67227 Frankenthal (Pfalz), eine Sitzung des Ortsbeirates 

Flomersheim statt. 

 

Frankenthal (Pfalz), 04.03.2021 

STADTVERWALTUNG FRANKENTHAL (PFALZ) 

 

Heike Haselmaier 

Ortsvorsteherin 

 

 

T a g e s o r d n u n g 

 

I.  Öffentliche Sitzung 

   1. Mitteilungen der Ortsvorsteherin 

  

   2. Einwohnerfragestunde 

  

   3. Baumfällungen 2020 

  

   4. Widmung von Straßen und Wegen 

  

   5. Aufnahme der sog. "Flomersheimer Allee" (L 524) in die Liste der 

Naturdenkmäler - Sachstandsbericht 

  

   6. Servicefahrer für Amazon (Raiffeisenstraße) 

hier : Anfrage der Grünen-Offenen-Liste Flomersheim 
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B E K A N N T M A C H U N G 

 

 

Am Mittwoch, den 10.03.2021, 17:00 Uhr, findet im großen Saal des 

CongressForums Frankenthal, Stephan-Cosacchi-Platz 5, 67227 Frankenthal 

(Pfalz), eine Sitzung des Stadtrates statt. Den Inhalt der Bekanntmachung finden 

Sie auch unter "www.frankenthal.de". 

 

Frankenthal (Pfalz), 04.03.2021 

STADTVERWALTUNG FRANKENTHAL (PFALZ) 

 

Martin Hebich 

Oberbürgermeister 

 

 

T a g e s o r d n u n g 

 

I.  Öffentliche Sitzung 

    Einwohnerfragestunde 

  

   1. Nachwahl in Gremien 

  

   2. Änderung des Dezernatsverteilungsplanes und Übertragung von 

Geschäftsbereichen auf den Oberbürgermeister, den Bürgermeister und 

den weiteren Beigeordneten 

  

   3. Errichtung eines Riegeldammes - 3. Fortschreibung 

  

   4. Wahl eines Betriebsausschusses beim Eigenbetrieb Medizinisches 

Versorgungszentrum an der Stadtklinik Frankenthal 

  

   5. Bestellung der Betriebsleitung beim Eigenbetrieb Medizinisches 

Versorgungszentrum an der Stadtklinik 

  

   6. Bürgerbeteiligungsprozess Quartiersentwicklung Pilgerpfad - hier: Ergebnisse 

des Bürgerbeteiligungsprozesses und weitere Vorgehensweise 

  

   7. Bebauungsplan "Östlich der Albertstraße" - Aufhebung des 

Aufstellungsbeschlusses 
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   8. Abwicklung Stadtumbaumaßnahme "Westliche und östliche Umgebung 

des Hauptbahnhofes"; 

 hier: Satzung zur Aufhebung der Satzung über die Sicherung von 

Durchführungsmaßnahmen nach §171 d Abs.1 BauGB 

  

   9. Abwicklung Stadtumbaumaßnahme "Westliche und östliche Umgebung 

des Hauptbahnhofes"; hier: Satzung zur Aufhebung der Satzung über das 

besondere Vorkaufsrecht nach § 25 Abs. 1 Nr. 2 BauGB 

  

   10. Bebauungsplan "Albert-Frankenthal-Quartier", Erlass einer 

Veränderungssperre gemäß § 14 i.V.m. § 16 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) 

  

   11. Bebauungsplan "Spiegelgewanne, Teilbereich 1", hier Offenlagebeschluss 

  

   12. Bericht nach § 119 Absatz 3 Landes-Beamtengesetz 

  

   13. Verwaltung 4.0: Überprüfung der Raumbedarfe der Verwaltung angesichts 

der Erfahrungen mit Arbeiten im Homeoffice in der Covid-19-Pandemie 

hier: Antrag der SPD-Stadtratsfraktion 

  

   14. Erneute Abstimmung: „ÖPNV; Sonderumlage zur Finanzierung der 

Planungskosten für den Ausbau des Knotens Mannheim-Heidelberg“ 

hier: Antrag der Stadtratsfraktion Die Grünen/Offene Liste 

  

   15. Bebauungsplanverfahren - Ziegelhofweg 

hier: Antrag der FDP-Stadtratsfraktion 

  

   16. Bäume pflanzen - Fridays For Future 

hier: Anfrage der Stadtratsfraktion Die Grünen/Offene Liste 

  

   17. Pflanzung von 50 Bäumen 

hier: Anfrage der Stadtratsfraktion Die Grünen/Offene Liste 

  

   18. Baumaßnahme RV Bank 

hier: Anfrage der Stadtratsfraktion Die Grünen/Offene Liste 

  

   19. Lüftung in Klassenzimmern 

hier: Anfrage der AfD-Stadtratsfraktion 
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II.  Nichtöffentliche Sitzung 

    Vergabe-, Vertrags- und Personalangelegenheiten 

III.  Öffentliche Sitzung 

    Bekanntgabe der Entscheidungen aus der nichtöffentlichen Sitzung 

 

 

 
 

 

Wahlbekanntmachung 

 

I. 

 

Am Sonntag, dem 14. März 2021, 

 

findet die 

 

Wahl zum 18. Landtag von Rheinland-Pfalz 

 

statt. 

 

Die Wahl dauert von 8 bis 18 Uhr. 

 

II. 

 

Die Gemeinde ist in 32 allgemeine Stimmbezirke eingeteilt, die Ortsbezirke 

Flomersheim, Mörsch, Studernheim und Eppstein in je zwei Stimmbezirke.  

 

In der Stadt Frankenthal (Pfalz) sind folgende Wahlräume zur Erleichterung der 

Teilnahme an der Wahl für behinderte und andere Menschen mit 

Mobilitätseinschränkungen barrierefrei eingerichtet: 

 

Andreas-Albert-Schule Petersgartenweg 9 

Ausbildungszentrum Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. Schmiedgasse 39 

Carl-Bosch-Schule Carl-Bosch-Ring 29 

Erkenbertschule Lilienstraße 10 

Friedrich-Ebert-Schule (Bezirke 1242 u. 1237) Jakobsplatz 3 

Grundschule Eppstein Johann-Strauß-Straße 1a 
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Grundschule Flomersheim Falterstraße 12 

Mörscher Au Roxheimer Str. 5 

Karolinen-Gymnasium Röntgenplatz 5 

Kita Gotthilf-Salzmann-Straße Gotthilf-Salzmann-Str. 70 

Kita Hans-Holbein-Straße Hans-Holbein-Straße 3 

Kita Jean-Ganss-Straße Jean-Ganss-Straße 54 

Lessingschule Gottfried-Keller-Straße 40 

Neumayerschule Neumayerring 7 

Robert-Schuman-Schule Ziegelhofweg 16 

Verwaltungsgebäude Stadtwerke Wormser Straße 111 

 

Nicht barrierefrei zu erreichen sind die folgenden Wahlräume: 

 

Friedrich-Ebert-Schule (Bezirke 1240 u. 1241) Jakobsplatz 3 

Friedrich-Schiller-Realschule plus Mörscher Straße 11 

Katholisches Pfarrheim St. Georg Oggersheimer Str. 8 

 

Stimmberechtigte mit Mobilitätseinschränkungen, die nicht im Wählerverzeichnis 

eines barrierefreien Stimmbezirks eingetragen sind, können innerhalb ihres 

Wahlkreises mit einem Wahlschein in einem barrierefreien Wahlraum wählen. 

 

Für blinde und sehbehinderte Stimmberechtigte besteht die Möglichkeit, den 

konkreten Zeitpunkt ihrer Teilnahme an der Urnenwahl telefonisch bei der 

Stadtverwaltung unter der Rufnummer 89-390 anzukündigen. Nach Information 

des betroffenen Wahlvorstandes durch die Stadtverwaltung kann ein Mitglied des 

Wahlvorstandes die blinde oder sehbehinderte Person am Eingang des 

Wahllokales abholen und sie in den Wahlraum begleiten.  

 

Für die Stadt Frankenthal (Pfalz) sind 15 Briefwahlvorstände gebildet. Diese treten 

am 14. März 2021,12 Uhr, im  Congressforum Frankenthal, Stephan-Cosacchi-Platz 

5 zusammen. 

 

In den Stimmbezirken 1143 und 1242 wird eine repräsentative Wahlstatistik 

durchgeführt. Im Rahmen der repräsentativen Wahlstatistik, die ihre rechtliche 
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Grundlage in § 54 a Landeswahlgesetz hat, werden in den vom Landeswahlleiter 

im Einvernehmen mit dem Statistischen Landesamt ausgewählten 

Stichprobenstimmbezirken Statistiken über die Geschlechts- und Altersgliederung 

der Stimmberechtigten und Wähler unter Berücksichtigung der Stimmabgabe für 

die einzelnen Wahlvorschläge erstellt. An die Stimmberechtigten werden dazu 

Stimmzettel, die Unterscheidungsmerkmale nach Geschlecht und 

Geburtsjahresgruppen enthalten, ausgegeben. Bei der Verwendung dieser 

Stimmzettel ist eine Verletzung des Wahlgeheimnisses ausgeschlossen. 

 

Die Zulassung der Wahlbriefe der Stimmbezirke 1143 und 1242, in welchen eine 

repräsentative Wahlstatistik durchgeführt wird, erfolgt in den jeweiligen 

Wahlräumen der betreffenden Stimmbezirke. Die durch die Briefwahl 

abgegebenen Stimmen der Wählerinnen und Wähler eines in die repräsentative 

Wahlstatistik einbezogenen Stimmbezirks sind gemäß § 14 Abs. 3 LWahlG durch 

den Wahlvorstand dieses Stimmbezirks, in dessen Wählerverzeichnis sie 

eingetragen sind oder hätten eingetragen werden müssen, festzustellen. Diese 

Regelung dient vornehmlich dem Schutz des Wahlgeheimnisses. Durch die 

Vermischung aller von Stimmberechtigten des Stimmbezirks abgegebenen 

wahlstatistisch gekennzeichneten Stimmzettel ist sichergestellt, dass das 

Stimmverhalten Einzelner nicht erkennbar wird. 

 

Jedermann hat Zutritt zu den Verhandlungen über die Zulassung der Wahlbriefe 

und über die Ermittlung und Feststellung der Briefwahlergebnisse.  

 

In den Wahlbenachrichtigungen, die den Stimmberechtigten bis zum 21.02.2021 

übersandt worden sind, sind der Stimmbezirk und der Wahlraum angegeben, in 

dem die Stimmberechtigten zu wählen haben. 

 

 

III. 

 

Die Stimmberechtigten können nur in dem Wahlraum des Stimmbezirks wählen, in 

dessen Wählerverzeichnis sie eingetragen sind. 
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Die Wählerinnen und Wähler haben ihre Wahlbenachrichtigung und einen 

amtlichen Personalausweis oder Reisepass zur Wahl mitzubringen. 

 

Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben werden. 

 

Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jede Wählerin und jeder Wähler erhält 

bei Betreten des Wahlraumes einen Stimmzettel ausgehändigt. 

 

Die amtlichen Stimmzettel enthalten am oberen, rechten Rand eine Ausstanzung 

- eine Lochung. Die Lochung versetzt blinde und sehbehinderte Wählerinnen und 

Wähler in die Lage, ohne fremde Hilfe den Stimmzettel in so genannte 

Stimmzettelschablonen richtig einlegen zu können, um anschließend ebenfalls 

ohne die Mitwirkung anderer Personen geheim ihre Stimme abgeben zu können. 

Landesweit sind alle Stimmzettel mit der Lochung versehen, so dass eine 

Zuordnung der Stimmzettel zu einem bestimmten Wähler nicht möglich ist und das 

Wahlgeheimnis umfassend gewahrt bleibt.  

 

Jede Wählerin und jeder Wähler hat eine Wahlkreisstimme und eine 

Landesstimme. 

 

Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer 

 

1. für die Wahl im Wahlkreis in schwarzem Druck die zugelassenen 

Wahlkreisvorschläge unter Angabe des Familiennamens, Vornamens, Berufes 

oder Standes und des Ortes der Hauptwohnung der Bewerberinnen und 

Bewerber sowie der Ersatzbewerberinnen und Ersatzbewerber, bei 

Wahlkreisvorschlägen von Parteien und Wählervereinigungen außerdem 

deren Namen und, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwenden, auch diese, 

bei Wahlkreisvorschlägen von Stimmberechtigten außerdem das Kennwort 

und rechts von dem Namen jeder Bewerberin und jedes Bewerbers einen Kreis 

für die Kennzeichnung, 
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2. für die Wahl nach Landes- und Bezirkslisten in blauem Druck die zugelassenen 

Landes- und Bezirkslisten unter Angabe der Namen der Parteien und 

Wählervereinigungen und, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwenden, auch 

diese, der Familiennamen und Vornamen der ersten fünf Bewerberinnen und 

Bewerber und die Bezeichnung der Wahlvorschläge als Landes- oder 

Bezirkslisten sowie links von der Bezeichnung der Partei oder 

Wählervereinigung einen Kreis für die Kennzeichnung. 

 

Die Wählerinnen und Wähler geben 

 

ihre Wahlkreisstimme in der Weise ab, 

 

dass sie auf dem linken Teil des Stimmzettels (Schwarzdruck) durch ein in einen 

Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich machen, 

welcher Wahlkreisbewerberin oder welchem Wahlkreisbewerber und 

gegebenenfalls welcher Ersatzbewerberin oder welchem Ersatzbewerber sie 

gelten soll, 

 

und ihre Landesstimme in der Weise, 

 

dass sie auf dem rechten Teil des Stimmzettels (Blaudruck) durch ein in einen 

Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich machen, 

welcher Landes- oder Bezirksliste sie gelten soll. 

 

 

Der Stimmzettel muss von den Wählerinnen und Wählern in einer Wahlkabine des 

Wahlraumes oder in einem besonderen Nebenraum gekennzeichnet und in der 

Weise gefaltet werden, dass seine Stimmabgabe nicht erkennbar ist.  
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IV. 

 

Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung erfolgende 

Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses im Stimmbezirk sind öffentlich. 

Jedermann hat Zutritt, soweit das ohne Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts 

möglich ist. 

 

V. 

 

Wählerinnen und Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl im 

Wahlkreis, in dem der Wahlschein ausgestellt ist, 

a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum dieses Wahlkreises oder 

b) durch Briefwahl 

teilnehmen. 

 

Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Stadtverwaltung einen 

amtlichen Stimmzettel, einen amtlichen Stimmzettelumschlag sowie einen 

amtlichen Wahlbriefumschlag beschaffen und den Wahlbrief mit dem 

Stimmzettel (im verschlossenen Stimmzettelumschlag) und dem unterschriebenen 

Wahlschein so rechtzeitig der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen 

Stadtverwaltung übersenden, dass er dort spätestens am Tage der Wahl bis 18 

Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann auch bei der angegebenen Stadtverwaltung 

oder am Tage der Wahl bis spätestens 18 Uhr bei dem für den Wahlbrief 

zuständigen Wahlvorstand abgegeben werden. 

 

 

VI. 

 

Jeder Stimmberechtigte kann sein Stimmrecht nur einmal und nur persönlich 

ausüben. Die Ausübung des Stimmrechts durch einen Vertreter anstelle des 

Stimmberechtigten ist unzulässig (§ 4 Abs. 1 des Landeswahlgesetzes). 
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Wählerinnen und Wähler, die des Lesens unkundig oder wegen einer körperlichen 

Beeinträchtigung nicht in der Lage sind, ihre Stimmen abzugeben, können sich 

zur Stimmabgabe der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die Hilfeleistung hat 

sich auf die Erfüllung der Wünsche der Wählerin oder des Wählers zu beschränken. 

Die Hilfsperson ist zur Geheimhaltung der Kenntnisse verpflichtet, die sie bei der 

Hilfestellung von der Wahl eines anderen erhält. 

 

Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt 

oder das Ergebnis verfälscht, wird mit einer Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder 

mit Geldstrafe bestraft. Unbefugt wählt auch, wer im Rahmen einer zulässigen 

Assistenz entgegen der Wahlentscheidung des Stimmberechtigten oder ohne 

eine geäußerte Wahlentscheidung des Stimmberechtigten eine Stimme abgibt. 

Der Versuch ist jeweils strafbar (§ 107 a Abs. 1 und 3 des Strafgesetzbuches). 

 

VII. 

Bei öffentlichen Wahlen in Wahlräumen und deren unmittelbaren Zugängen gilt 

die Maskenpflicht nach § 1 Abs. 3 Satz 4 der Corona-Bekämpfungsverordnung 

Rheinland-Pfalz (CoBeLVO) mit der Maßgabe, dass eine medizinische 

Gesichtsmaske (OP-Maske) oder eine Maske der Standards KN95/N95 oder FFP2 

oder eines vergleichbaren Standards zu tragen ist (§ 2 Abs. 4 Satz 3 CoBeLVO). 

Diese Verpflichtung gilt sowohl für die Mitglieder der Wahlvorstände als auch für 

die Wählerinnen und Wähler. 

 

 

Frankenthal (Pfalz), 05. März 2021 

Stadtverwaltung Frankenthal (Pfalz) 

 

Martin Hebich 

Oberbürgermeister 

zugleich als Kreiswahlleiter 

des Wahlkreises 35 Frankenthal (Pfalz) 
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ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG 

 

 

Der Stadtrat der Stadt Frankenthal (Pfalz) hat in seiner Sitzung am 09.12.2020 den 

Bebauungsplan  

 

„KiTa am Ostparkstadion", 

 

bestehend aus der Planzeichnung mit textlichen Festsetzungen in der Fassung von 

November 2020 gemäß § 10 Abs. 1 BauGB i. V. m. § 24 der rheinland-pfälzischen 

Gemeindeordnung als Satzung beschlossen. Die bauordnungsrechtlichen 

Festsetzungen (örtliche Bauvorschriften) wurden gemäß § 88 Landesbauordnung 

Rheinland-Pfalz i. V. m. § 24 der Gemeindeordnung ebenfalls als Satzung 

beschlossen. Die zugehörige Begründung in der Fassung von November 2020 

wurde gebilligt. 

 

Gemäß § 10 Abs. 3 i. V. m. § 13a BauGB in der Fassung der Bekanntmachung 

vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 2 des 

Gesetzes vom 08. August 2020 (BGBl. I S. 1728) i. V. m. § 88 Abs. 6 

Landesbauordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 24. November 1998 

(GVBI. S. 365, BS 213-1), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18. Juni 

2019 (GVBl. S. 112) und § 24 Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in der Fassung 

der Bekanntmachung vom 31. Januar 1994 (GVBI. S. 153), zuletzt geändert durch 

Artikel 1 des Gesetzes vom 26. Juni 2020 (GVBl. S. 297) wird der Beschluss des 

Bebauungsplanes hiermit bekannt gemacht. 

 

Mit der Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan in Kraft. 

 

Der Bebauungsplan wird mit der Begründung im Verwaltungsgebäude der Stadt 

Frankenthal (Pfalz), Neumayerring 72, Bereich Planen und Bauen, Abt. Stadt- und 

Grünplanung, 3. Obergeschoss, während der Dienststunden zur öffentlichen 

Einsicht bereitgehalten. Über den Inhalt wird auf Verlangen Auskunft erteilt. 

 

 

Hinweise 

 

Unbeachtlich werden nach § 215 BauGB 

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der 

dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, 

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung 

der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des 

Flächennutzungsplans und  
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3. beachtliche Mängel des Abwägungsprozesses nach § 214 Abs. 3 Satz 2 

BauGB, 

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich 

gegenüber der Stadt Frankenthal (Pfalz) unter Darlegung des die Verletzung 

begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind. Satz 1 gilt 

entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a beachtlich sind. 

 

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB über die 

fristgemäße Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche für Eingriffe in 

eine bisher zulässige Nutzung durch diesen Bebauungsplan und über das 

Erlöschen von Entschädigungsansprüchen wird hingewiesen. 

 

Eine Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung  

(GemO) ist nach § 24 Abs. 6 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines 

Jahres nach dieser öffentlichen Bekanntmachung schriftlich unter Bezeichnung 

der Tatsachen, die eine solche Rechtsverletzung begründen können, gegenüber 

der Stadtverwaltung Frankenthal (Pfalz) geltend gemacht wird. 

Dies gilt nicht, wenn die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die 

Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt 

worden sind. 
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STADTVERWALTUNG FRANKENTHAL (PFALZ), den 24.02.2021 

 

Martin Hebich 

Oberbürgermeister 

 

 

 


